
Vorzeitig zurück aus Elternzeit
Beitrag von „Seph“ vom 22. Januar 2021 04:51

Zitat von Susannea

Vorzeitig zurück kommen kannst du in Teilzeit in 7 Wochen, da kann der AG nicht viel
gegen machen

Nur mal interessehalber: Woher nimmst du das?

Einschlägig ist hier wohl §16 Abs. 3 BEEG, wonach eine vorzeitige Beendigung der Elternzeit nur
mit Zustimmung des Arbeitgebers oder in besonders gelagerten Fällen möglich ist. Selbst im
Fall besonderer Härten hat der Arbeitgeber dabei noch die Möglichkeit, das Gesuch aus
dringenden betrieblichen Gründen abzulehnen, wobei diese im Schulbereich eher selten
auftauchen dürften.
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